
§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewAbfV

Pflicht zur Zuführung zu einer 
Vorbehandlungsanlage bei 

Gemischen von
- Kunststoff
- Metall
- Holz

§ 8 Abs. 1 GewAbfV - Getrenntsammlungspflicht für

- Kunststoff   - Beton                                - Glas
- Metall   - Ziegel                                - Dämmmaterial
- Holz   - Fliesen und Keramik      - Bitumengemische

- Baustoff auf Gipsbasis

vorrangig getrennt zu sammeln 
gem. 

§ 9 Abs. 1 S. 2 und 3 GewAbfV

§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewAbfV

Pflicht zur Zuführung zu einer 
Aufbereitungsanlage bei 

Gemischen von
- Beton   - Ziegel
- Fliesen  - Keramik

§ 9 Abs. 3 GewAbfV

Pflicht zur Zuführung zu einer 
Vorbehandlungs- oder 

Aufbereitungsanlage je nach 
Zusammensetzung

- Gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar

Kaskade bestimmte Bau- und Abbruchabfälle

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar

§ 9 Abs. 5 GewAbfV

ordnungsgemäße, schadlose und hochwertige sonstige Verwertung

§ 17 Abs. 1 S. 2 KrWG

Überlassung an den örE als Abfall zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
(soweit nicht ausgeschlossen)

§ 7 Abs. 4 KrWG: technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar

§ 8 Abs. 3 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

> 10 m3 Gesamtabfallmenge 
je Bau- oder Abbruchmaßnahme 

§ 9 Abs. 6 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

> 10 m3 Gesamtabfallmenge 
je Bau- oder Abbruchmaßnahme 

§ 9 Abs. 6 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

> 10 m3 Gesamtabfallmenge 
je Bau- oder Abbruchmaßnahme 

Quelle: in Anlehnung an Dr. C.-André Radde, Bundesumweltministerium für Umweltschutz, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Novelle GewAfbV, 19.07.2017



§ 3 Abs. 1 GewAbfV

Getrenntsammlungspflicht für

- PPK  - Glas   - Kunststoff
- Metall  - Holz   - Textilien
- Bioabfälle       
- ggf. weitere gewerbliche oder 

industrielle Abfallfraktionen

Getrenntsammlungsquote 90 %

§ 4 Abs. 5 S. 4 GewAbfV geprüfter
Nachweis durch Sachverständigen (auf 

Anfrage)

§ 3 Abs. 2 GewAbfV
technisch nicht möglich 

oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar

Kaskade gewerbliche Siedlungsabfälle

Kleinmengenregelung (§ 5 GewAbfV)

Im Gemisch dürfen keine Krankenhausabfälle 
und nur in Ausnahmefällen Bioabfälle und Glas 
enthalten sein.

§ 4 Abs. 5 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

§ 4 Abs. 1 GewAbfV

Pflicht zur Zuführung zu 
einer Vorbehandlungsanlage

§ 4 Abs. 4 GewAbfV

Hochwertige sonstige, 
insbesondere energetische 

Verwertung

§ 7 Abs. 1 GewAbfV

Überlassung an den örE als 
Abfall zur Beseitigung

§ 4 Abs. 3 GewAbfV
technisch nicht möglich 

oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar

§ 7 Abs. 4 KrWG
technisch nicht möglich 

oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar

§ 4 Abs. 5 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

§ 3 Abs. 3 GewAbfV
Dokumentationspflicht 

Im Gemisch dürfen keine Krankenhausabfälle 
und nur in Ausnahmefällen Bioabfälle, Glas, 
Metalle und Mineralien enthalten sein.

Quelle: in Anlehnung an Dr. C.-André Radde, Bundesumweltministerium für Umweltschutz, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Novelle GewAfbV, 19.07.2017
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